
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/8/26 3Ob59/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1992

Norm

KO §29

Rechtssatz

Unentgeltlich ist eine Verfügung, wenn sie ein Vermögensopfer für den Verfügenden bedeutet, für das dieser eine

Gegenleistung als Entgelt nicht zu fordern hat, oder bloß ein Scheinentgelt geleistet wird.

Entscheidungstexte

3 Ob 59/92

Entscheidungstext OGH 26.08.1992 3 Ob 59/92
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